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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Folien-
beutelanordnung mit einem zumindest zwei Frontwände
aus Folie aufweisenden Beutelkörper und mit einer an
dem Beutelkörper angeordneten Banderole, die sich le-
diglich über einen Teil einer zwischen einem unteren
Rand und einem oberen Rand der Frontwände bestimm-
ten Höhe der Frontwände erstreckt, wobei die Frontwän-
de zwischen dem oberen Rand und dem unteren Rand
verlaufende, mit Längsnähten versehene und einander
gegenüberliegende Seitenränder aufweisen und wobei
der Beutelkörper zwischen dem oberen Rand und dem
unteren Rand der Frontwände eine Einschnürung auf-
weist. Die Banderole ist somit auch in einem Abstand zu
dem oberen und dem unteren Rand der Frontwände an-
geordnet.
[0002] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich des
Weiteren auch mit einem Verfahren zur Bildung einer
solchen Folienbeutelanordnung.
[0003] Im Rahmen der Erfindung umfasst die Folien-
beutelanordnung mit dem Beutelkörper einerseits und
der Banderole andererseits zumindest zwei Elemente,
welche unabhängig voneinander gefertigt und entsorgt
werden können.
[0004] Der Beutelkörper ist im befüllten Zustand ver-
schlossen und bildet somit eine Folienverpackung. Die
erfindungsgemäße Folienbeutelanordnung ist im beson-
deren Maße für flüssige einschließlich pastöse oder auch
allgemein schüttfähige Füllgüter geeignet, wobei der
Beutelkörper durch sein Befüllen nach außen gewölbt
wird und somit eine gewisse Festigkeit und Stabilität er-
hält. Der Beutelkörper kann grundsätzlich auch mit einem
Standboden, einem separat angebrachten oder ein-
standstanzten Tragegriff, Ausgießern, Wiederverschlüs-
sen oder dergleichen ausgerüstet sein.
[0005] Eine gattungsgemäße Folienbeutelanordnung
mit einem aus zumindest zwei Frontwänden gebildeten
Beutelkörper und einer Banderole ist aus der EP 3 168
169 B1 bekannt. Gemäß einer möglichen Ausgestaltung
(Fig. 3) weist der Beutelkörper zwischen einem oberen
Rand und einem unteren Rand der Frontwände eine kon-
kave Einschnürung auf, so dass eine separate Banderole
in vertikaler Richtung durch einen Formschluss gehalten
ist.
[0006] Dabei ist vorzugsweise vorgesehen, dass die
Banderole ansonsten lose oder zumindest weitgehend
lose an dem Beutelkörper angeordnet ist.
[0007] Die EP 3 168 169 B1 beschäftigt sich wie die
vorliegende Erfindung mit einem möglichst einfachen
Recycling der Materialien, wozu der Beutelkörper und
die Banderole jeweils für sich betrachtet sortenrein aus-
geführt sein können und auch getrennt entsorgt werden
können. Dabei kann auch vorgesehen sein, dass der
Beutelkörper vollständig unbedruckt ist. Abhängig von
dem verwendeten Polymer-Material ist der Beutelkörper
also klar, trübe, opak oder einfarbig einschließlich weiß
oder schwarz eingefärbt. Dabei ist zu beachten, dass

Druckfarben gerade bei einem Recycling von Polymeren
unerwünschte Fremdstoffe darstellen können. Typische
Farbstoffe können bei Kunststoffen sowohl physiolo-
gisch problematisch sein als auch die mechanischen und
optischen Eigenschaften eines gebildeten Recyclates
beeinträchtigen.
[0008] Wenn dagegen der Beutelkörper vollständig
unbedruckt ist, können bei einem separaten Recycling
gleichartiger unbedruckter Abfälle sehr hochwertige Re-
zyklate ohne ein unerwünschtes "downcycling" erzeugt
werden. So ist es hinsichtlich einer nachhaltigen Materi-
alwirtschaft beispielsweise wünschenswert, aus einer
Verpackung nach einem Recycling erneut das gleiche
Produkt oder ein vergleichbares Produkt zu fertigen.
[0009] Andererseits soll auch eine gut für das Recyc-
ling geeignete Folienbeutelanordnung ein hochwertiges
Erscheinungsbild und eine ansprechende grafische Ge-
staltung aufweisen. Darüber hinaus sind auch Benutze-
rinformationen wie Inhaltsangaben, Gebrauchshinwei-
se, Herstellerangaben oder dergleichen vorzusehen.
[0010] Gemäß der EP 3 168 169 B1 kann eine um-
fangseitig geschlossene und ansonsten lose Banderole
um eine konkave Form des Beutelkörpers herumgelegt
sein. Um die konkave Form nachbilden zu können, kann
die Banderole aufgeschrumpft sein. Eine Banderole mit
einer gleichmäßigen Ringform, d. h. im Wesentlichen ge-
raden Ränder liegt nicht gleichmäßig an dem Beutelkör-
per an, wodurch das Erscheinungsbild beeinträchtigt
wird. Bei einer aufgeschrumpften Banderole kann auch
bei einem entleerten Beutelkörper eine manuelle Tren-
nung schwierig sein.
[0011] Gemäß der JPH 584640 U ist ein Beutelkörper
mit einer Banderole versehen. Auch wenn der Beutelkör-
per durch das flüssige Füllgut aufgestellt ist, kann die
ringförmige Banderole versehentlich oder mutwillig von
dem befüllten Beutelkörper abgezogen werden, so dass
dann die für einen Benutzer notwendige Information nicht
mehr vorhanden ist.
[0012] Das Gleiche gilt für eine Folienbeutelanord-
nung, die in der WO 2003/097473A1 beschrieben ist.
[0013] Auch die EP 3 594 144 A1 beschäftigt sich mit
einem verbesserten Recycling, wobei nach dem Entfer-
nen eines bedruckten Materialabschnittes ein unbe-
druckter und vorzugsweise sortenreiner Beutelkörper
verbleibt. Ein Benutzer muss hierfür den Materialab-
schnitt bewusst abreißen, wobei auch die Herstellung
der sehr hochwertigen Folienbeutelanordnung mit einem
gewissen Aufwand verbunden ist.
[0014] Entsprechendes gilt auch für eine Verpa-
ckungsanordnung gemäß der US 6 280 085 B1, wobei
eine Außenschicht abgezogen werden kann.
[0015] Vor dem Hintergrund des Standes der Technik
liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde,
eine Folienverpackungsbeutelanordnung anzugeben,
welche einfach und kostengünstig konstruiert ist, eine
ansprechende Gestaltung aufweist und von einem Be-
nutzer für ein Recycling besonders leicht gehandhabt
werden kann.
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[0016] Gegenstand der Erfindung und Lösung der Auf-
gabe sind eine Folienbeutelanordnung gemäß Patentan-
spruch 1 sowie ein Verfahren zur Bildung der Folienbeu-
telanordnung gemäß Patentanspruch 10.
[0017] Ausgehend von einer gattungsgemäßen Foli-
enbeutelanordnung mit einer Banderole an einer Ein-
schnürung eines Beutelkörpers ist erfindungsgemäß vor-
gesehen, dass die Einschnürung durch einen oberen und
einen unteren Versatz der Seitenränder gebildet ist, wo-
bei der Abstand zwischen dem oberen und dem unteren
Versatz zumindest einer Höhe der Banderole entspricht.
[0018] Zwischen dem oberen Versatz und dem unte-
ren Versatz wird also eine Anlagefläche für die Banderole
definiert, wobei dort auch eine formschlüssige Aufnahme
der in ihrer Größe angepassten Banderole erreicht wer-
den kann. An dem oberen Versatz und dem unteren Ver-
satz ist der Beutel gewissermaßen nach innen eingezo-
gen, wobei die Seitenränder zwischen dem oberen Ver-
satz und dem unteren Versatz gemäß einer bevorzugten
Ausgestaltung der Erfindung gerade verlaufen und somit
auch eine in der Draufsicht gerade Anlagefläche für die
Banderole bilden. Bezogen auf einen befüllten Folien-
beutel wird zwischen dem oberen Versatz und dem un-
teren Versatz einem wesentlichen zylindrischen Ab-
schnitt gebildet, der die Banderole hält.
[0019] Wenn der Beutelkörper mit einem flüssigen,
pastösen oder schüttfähigen Material gefüllt ist, werden
die Frontwände aus der an sich flexiblen Folie nach au-
ßen gewölbt. Gerade bei einer aufgenommenen Flüssig-
keit und einer vollständigen bzw. nahezu vollständigen
Füllung des Beutelkörpers ist bei einer geeigneten Größe
der Banderole ein Formschluss sichergestellt.
[0020] Wenn dagegen der Beutelkörper vollständig
oder auch teilweise entleert ist, können die Frontwände
auch in den Beutelkörper hinein verformt werden, so
dass dann die Banderole leicht abgezogen werden kann.
Dies gilt insbesondere, wenn die Banderole gemäß einer
bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung nur oder
hauptsächlich durch einen Formschluss an den Beutel-
körper gehalten ist.
[0021] Wie nachfolgend beschrieben kann herstel-
lungsbedingt eine leichte Fixierung der Banderole an
dem Beutelkörper beispielsweise durch Hotmelt-Kleb-
stoff oder einen anderen Klebstoff vorgesehen sein.
Wenn sich eine solche vorzugsweise lediglich leichte und
nur punktuelle Verbindung nicht bereits zuvor löst, kann
diese im Rahmen der Erfindung auch leicht von einem
Benutzer getrennt werden.
[0022] Bei einem vollständig entleerten Beutelkörper
und auch bei einem teilweisen entleerten Beutelkörper
wird sich die Banderole üblicherweise auch von dem
Beutelkörper abheben. Es ist somit für einen Benutzer
offensichtlich, dass die beiden Bestandteile sehr leicht
getrennt werden können und sollen.
[0023] Es ist sogar möglich, dass bei einer dünnen Fo-
lie und einem Zusammenfallen des Beutelkörpers die
Banderole praktisch von selbst abfällt, so dass dann ein
Benutzer beide Teile getrennt greifen und handhaben

muss und somit zu einer ordnungsgemäßen getrennten
und ein einfaches Recycling ermöglichenden Entsor-
gung angeleitet wird. Insbesondere muss in keinem Fall
die Banderole aufwendig aufgerissen werden.
[0024] Der Aufwand für einen Benutzer ist somit auf
ein Minimum reduziert, so dass sich verbesserte Chan-
cen für eine gute Akzeptanz und somit einen hohen Re-
cyclinganteil ergeben.
[0025] Wie zuvor beschrieben, verlaufen die Ränder
zwischen dem oberen Versatz und dem unteren Versatz
gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung
gerade oder im Wesentlichen gerade. Zusätzlich ist es
bei einer einfachen Ausgestaltung des Beutelkörpers
auch zweckmäßig, dass die Seitenränder zumindest in
einem Teilbereich oberhalb des oberen Versatzes und
zumisst einem Teilbereich unterhalb des unteren Versat-
zes gerade verlaufen. Zu Ecken des Beutelkörpers hin
können davon ausgehen aber selbstverständlich auch
noch Abrundungen, Abschrägungen oder dergleichen
vorhanden sein.
[0026] Im Rahmen der Erfindung sollen der obere Ver-
satz und der untere Versatz - anders als bei einem aus
dem Stand der Technik bekannten insgesamt konkaven
Form - räumlich begrenzt sein, um für die Banderole ei-
nen klar definierten Aufnahmebereich sowie eine mög-
lichst glatte Anlage zu ermöglichen. Dennoch sind hin-
sichtlich der Handhabung des Beutelkörpers als auch
der mechanischen Belastbarkeit scharfe rechtwinklige
Abwicklungen, spitze Ecken oder dergleichen zu vermei-
den. Beispielsweise können die Längsnähte im Bereich
des oberen Versatzes und des unteren Versatzes über
eine kurze Länge schräg insbesondere in einem Winkel
zwischen 30° und 60° im Bezug auf die angrenzenden
geraden Abschnitte verlaufen.
[0027] Vor diesem Hintergrund ist gemäß einer bevor-
zugten Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass
der obere Versatz und der untere Versatz sich jeweils
über eine Versatzhöhe zwischen 2 mm und 20 mm, ins-
besondere zwischen 4 mm und 15 mm erstrecken. Die
Versatzhöhe ist dabei entlang der Höhe der Frontwände
zu bestimmen.
[0028] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
der obere Versatz und der untere Versatz entlang einer
Querrichtung sich jeweils über eine Versatzbreite zwi-
schen 2 mm und 20 mm, insbesondere zwischen 4 mm
und 15 mm erstrecken. Die Versatzbreite gibt somit an,
wieweit die Seitenränder zwischen dem oberen Versatz
und dem unteren Versatz nach innen in Richtung des
Beutelkörpers gezogen sind. Bei einer zu geringen Ver-
satzbreite kann die Banderole unter Umständen noch
versehentlich oder mutwillig von dem befüllten Beutel-
körper abgezogen werden, was in der Regel nicht ge-
wünscht ist. Bei einer zu großen Versatzbreite kann das
Ablösen der Banderole von dem Beutelkörper nach einer
vollständigen oder teilweisen Entleerung schwieriger
werden, wobei auch insgesamt das Füllvolumen des
Beutelkörpers reduziert ist.
[0029] Die angegebene Versatzbreite ist auch zweck-
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mäßig hinsichtlich der üblichen Toleranzen der Bande-
role. Es versteht sich von selbst, dass die Umfangslänge
der üblicherweise genau zylinderförmigen Banderole auf
die Umfangslänge des Beutelkörpers zwischen dem
oberen Versatz und dem unteren Versatz im befüllten
Zustand abgestimmt ist bzw. diesem Wert entspricht.
[0030] Wenn davon ausgehend die Banderole ein Un-
termaß insbesondere ein geringfügiges Untermaß auf-
weist, kann unter allen Umständen beim befüllten des
Beutelkörpers eine klemmende Fixierung erreicht wer-
den.
[0031] Sofern sich - gegebenenfalls fertigungsbedingt
- bei der Banderole bezüglich der Umfangslänge des
Beutelkörpers zwischen dem oberen Versatz und dem
unteren Versatz ein Übermaß ergibt, kann durch eine
geeignete Versatzbreite ein Verlust der Banderole ver-
hindert werden. Es ist dann jedoch möglich, dass die
Banderole gegenüber dem Beutelkörper verdreht wer-
den kann was in vielen Fällen hingenommen werden
kann. Sofern ein Verdrehen vermieden werden soll, ist -
wie auch zuvor bereits beschrieben - eine leichte lösbare
Fixierung durch Klebstoff oder dergleichen möglich.
[0032] Im Rahmen der Erfindung ist die Banderole da-
zu vorgesehen, um unabhängig von dem Beutelkörper
selbst einen Aufdruck bzw. allgemein eine grafische Ge-
staltung zu ermöglichen. Die Banderole kann in diesem
Zusammenhang auch beispielsweise Prägungen, Aus-
stanzungen oder dergleichen zusätzlich oder alternativ
zu einem Aufdruck aufweisen, der sowohl bereichsweise
als auch vollflächig angebracht sein kann. Häufig ist es
zweckmäßig, die Banderole für einen Benutzer anspre-
chend zu gestalten und des Weiteren auch mit relevanten
Benutzerinformationen wie Herstellerangaben, Marken-
zeichen, Produktnamen, Verbrauchsinformationen, In-
haltsangaben oder dergleichen zu versehen.
[0033] Darüber hinaus kann die Banderole auch zu ei-
ner gewissen Stabilisierung des Beutelkörpers beitra-
gen. Diese Stabilisierung ist insbesondere dann gewähr-
leistet, wenn der Beutelkörper vollständig oder zumin-
dest weitgehend mit einer Flüssigkeit, einem pastösen
Material oder einem schüttfähigen Material befüllt ist und
sich dann die Frontwände nach außen aufwölben. Ge-
rade im befüllten Zustand können besonders große Be-
lastungen auf den Beutelkörper wirken. Die Banderole
kann beispielsweise helfen, dass bei Belastungen der
Beutelkörper nicht oder erst später aufplatzt.
[0034] Hinsichtlich der grafischen Gestaltung, der An-
ordnung von Informationen sowie der mechanischen
Stabilisierung ist gemäß einer bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung vorgesehen, dass sich die Banderole
über 10 % bis 90 %, vorzugsweise zwischen 20 % und
70 %, besonders bevorzugt zwischen 30 % und 60 %
der Höhe der Frontwände erstreckt.
[0035] Die absolute Höhe der Banderole hängt dann
selbstverständlich auch von den Dimensionen des Beu-
telkörpers ab und kann beispielsweise in einem Bereich
zwischen 40 mm und 300 mm liegen.
[0036] Wie zuvor erläutert, entspricht der Abstand zwi-

schen dem oberen Versatz und dem unteren Versatz zu-
mindest der Höhe der Banderole. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass die Banderole gleichmäßig und weitgehend
eben an dem befüllten Beutelkörper zwischen dem obe-
ren Versatz und dem unteren Versatz anliegen kann. Die-
se Eigenschaften werden bereits dann erreicht, wenn der
Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Versatz
genau der Höhe der Banderole entspricht. Der Abstand
zwischen dem oberen und dem unteren Versatz kann
aber auch beispielsweise um 1 mm bis 40 mm, insbe-
sondere 1 mm bis 15 mm größer sein, um auch hier ge-
wisse Fertigungsvariationen auszugleichen. Selbstver-
ständlich ist auch ein noch größeres Übermaß hinsicht-
lich der Höhe möglich, dann kann jedoch die Banderole
auch entsprechend entlang der Höhe verschoben wer-
den, wenn diese nicht durch eine lösbare Fixierung an
dem Beutelkörper befestigt ist.
[0037] Gemäß der vorliegenden Erfindung sollen der
Beutelkörper und die Banderole nach einer Benutzung
der Folienbeutelanordnung von einem Benutzer leicht
getrennt voneinander gehandhabt und entsorgt werden
können, um insbesondere ein verbessertes Recycling zu
ermöglichen. Dabei versteht sich, dass diese Maßnahme
gerade dann sinnvoll und vorgesehen ist, wenn der Beu-
telkörper einerseits und die Banderole andererseits aus
unterschiedlichen Materialien bestehen und/oder unter-
schiedlich hergerichtet sind.
[0038] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist vorge-
sehen, dass die Frontwände aus Folie gebildet sind. Die
Folie ist dabei - anders als beispielsweise bei Tiefzieh-
Verpackungen - flexibel und verformbar, so dass die Ban-
derole von dem Beutelkörper nach dessen Entleerung
bzw. Teilerklärung leicht abgenommen werden kann. Die
Dicke der Folie liegt typischerweise in einem Bereich zwi-
schen 30 mm und 250 mm, insbesondere zwischen 50
mm und 150 mm.
[0039] Da die Banderole als Druckträger genutzt wer-
den kann, kann im Rahmen der Erfindung der Beutelkör-
per bezogen auf seine Oberfläche zu 90 %, zu 95 % oder
vollständig unbedruckt sein. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass das Bedrucken von Kunststofffolie zum Teil
mit einem gewissen verfahrenstechnischen Aufwand
verbunden ist und auch speziell haftende Druckfarben
erfordert, die auch bei einem Recyclingprozess in der
Regel nicht oder nur mit einem großen Aufwand von dem
Kunststoff selbst getrennt werden können. Entsprechen-
de Farbstoffe stellen deshalb in einem Recyclingprozess
häufig einen chemisch unerwünschten Fremdstoff dar.
Dies gilt insbesondere für Recyclate, welche hohen op-
tischen Ansprüchen gerecht werden sollen und/oder als
Lebensmittel- oder Getränkeverpackung physiologisch
unbedenklich sein sollen.
[0040] Ein besonders hochwertiges Recycling ist auch
dann möglich, wenn die Frontwände und vorzugsweise
der gesamte Beutelkörper sortenrein aus einem Poly-
mer, insbesondere einem Polyolefin gebildet sind.
[0041] Als sortenrein wird in diesem Zusammenhang
insbesondere verstanden, wenn die Frontwände und ins-
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besondere der gesamte Beutelkörper aus Kunststoff ei-
ner Polymerklasse wie beispielsweise Polyethylen oder
Polypropylen gebildet sind. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass die Folie der Frontwände mehrschichtig sein kann,
wobei der Beutelkörper auch weitere Bestandteile wie
beispielsweise einen separaten Folienabschnitt als Bo-
denfalte und/oder Funktionselemente wie einen Ausgie-
ßer oder Wiederverschlüsse aufweisen kann. Auch diese
sind dann zweckmäßigerweise sortenrein mit den Front-
wänden gebildet.
[0042] Wenn also gemäß der beschriebenen bevor-
zugten Ausgestaltung verschiedene Schichten der
Frontwände und/oder weitere Bestandteile übereinstim-
mend aus Polyethylen oder übereinstimmend aus Poly-
propylen gebildet sind, können diese Materialien auch in
unterschiedlicher Dichte wie beispielsweise ULDPE, LD-
PE, LLDPE, MDPE, LLMDPE und HDPE vorliegen.
Grundsätzlich können die verschiedenen Dichteklassen
auch gemeinsam gesammelt und recycelt werden, wobei
ein solches Gemisch selbstverständlich Materialeigen-
schaften aufweist, die von den einzelnen verschiedenen
Ausgangskunststoffen abweichen.
[0043] Vor diesem Hintergrund kann der Beutelkörper
auch in einem engeren Sinne sortenrein gebildet werden,
wobei dann Materialien aus einem relativ engen Dichte-
bereich vorgesehen sind.
[0044] Gerade im Hinblick auf Polyethylen kann eine
Unterscheidung zwischen Polyethylen hoher Dichte
(HDPE) und Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) zweck-
mäßig sein, weil sich daraus gemäß Anlage 5 des deut-
schen Verpackungsgesetzes vom 5. Juni 2017 (Gesetz
zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfas-
sung von wertstoffhaltigen Abfällen) unterschiedliche
Abkürzungen und Nummern (HDPE Nr. 2 und LDPE Nr.
4) ergeben.
[0045] Die Eigenschaften der Kunststofffolie können
nicht nur durch die Auswahl der Rohstoffe und gegebe-
nenfalls einen mehrschichtigen Aufbau sondern auch
durch die Herstellung, Modifizierung und Verarbeitung
der Kunststofffolie beeinflusst werden. Beispielsweise
kann die Kunststofffolie monoaxial oder biaxial orientiert
sein, was auch zu verbesserten mechanischen Eigen-
schaften und/oder anderen Siegeleigenschaften führen
kann.
[0046] Wenn die Kunststofffolie des Beutelkörpers als
Monofolie ausgeführt ist, so kann diese aus einem ein-
zigen Polymertyp oder einem Blend gebildet sein.
[0047] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist die Kunststofffolie für die Frontwände eine
mehrschichtige Folie, wodurch die mechanischen Eigen-
schaften, gewünschte Barriereeigenschaften sowie
Heißsiegeleigenschaften weiter beeinflusst werden kön-
nen.
[0048] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass bei
einem mehrschichtigen Aufbau der Kunststofffolie für die
Frontwände eine Innenschicht und eine Außenschicht
mit unterschiedlichen Heißsiegelschaften aufweisen.
[0049] Beispielsweise ist vorgesehen, dass die Innen-

schicht bei einer Heißsiegelung gegen sich selbst eine
unauftrennbare Verbindung bildet. Dies ist gerade dann
zweckmäßig, wenn im Hinblick auf einen Falltest an den
Längssiegelnähten des Beutelkörpers ein unerwünsch-
tes Auftreten und damit eine Zerstörung des Beutelkör-
pers verhindert werden soll.
[0050] Wie zuvor beschrieben sind die Frontwände
und damit auch besonders bevorzugt der gesamte Beu-
telkörper unbedruckt. Je nach Material können die Front-
wände und insbesondere der gesamte Beutelkörper also
klar, trübe, opak oder gegebenenfalls auch einfarbig ge-
färbt sein.
[0051] Anders als Druckfarben sind in die Polymerma-
trix von vornherein eingebettete Farbpigmente wie Titan-
dioxid als Weißpigmente in der Regel weniger bedenk-
lich. Insbesondere sind bei dem Einbringen entsprechen-
der Pigmente keine weiteren Lösemittel oder sonstige
Zusatzstoffe notwendig. Bei einem Recycling ist dann
aber gegebenenfalls darauf zu achten, dass verschieden
eingefärbte unbedruckte Materialien voneinander ge-
trennt werden, um beispielsweise eine unerwünschte
graue Farbe des Recyclates zu vermeiden.
[0052] Für die Banderole kommen im Rahmen der Er-
findung unterschiedliche Materialien in Betracht. Grund-
sätzlich kann die Banderole auch aus Kunststoff gebildet
sein, wobei die Banderole als bedrucktes Element dann
separat entsorgt und gegebenenfalls zu einem weniger
hochwertigen Recyclat verarbeitet werden kann. Sofern
eine Folie als Banderole vorgesehen ist, so ist diese mög-
lichst dünn mit beispielsweise einer Dicke zwischen 10
mm und 60 mm auszuführen. Des Weiteren weist die Folie
für den Einsatz als Banderole bevorzugt eine hohe Stei-
figkeit auf, wozu entsprechend steife Kunststoffmateria-
lien und/oder eine Orientierung zur Erhöhung der Stei-
figkeit vorgesehen sein können. Gerade bei einer orien-
tierten Folie kommen auch einfache Polyolefine wie Po-
lyethylen (PE) und Polypropylen in Betracht.
[0053] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist jedoch vorgesehen, dass die Banderole aus
Pappe oder Papier gebildet ist, wobei die Banderole dann
einem üblichen Papier-Recycling zugeführt werden
kann. Gerade bei einem Papier-Recycling ist es üblich,
dass die Produkte bedruckt sind, so dass dann keine
besonderen Maßnahmen für eine Wiederverwertung der
Banderole notwendig sind. Es ergibt sich auch der Vor-
teil, dass die Banderole bei einer Ausgestaltung aus Pap-
pe oder Papier als Druckträger sehr gut bedruckt werden
kann. Anders als bei Folien kommen dann auch physio-
logisch unbedenkliche bzw. weniger problematische
Druckfarben in Betracht.
[0054] Auch eine Banderole aus Pappe oder Papier
kann zu einer Versteifung des Beutelkörpers nach Art
einer Umreifung beitragen. Wenn vor diesem Hinter-
grund eine vergleichsweise steife Pappe als Banderole
genutzt wird, so ist dieser Effekt zusätzlich verstärkt. Bei
einer Banderole aus Pappe kann sogar nach einer Ab-
nahme der Banderole von dem Beutelkörper eine Sei-
tenkante der flachgelegten Banderole dazu genutzt wer-
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den, um bei einer vollständigen oder nahezu vollständi-
gen Restentleerung des Beutelkörpers ein flüssiges oder
plastöses Füllgut auszustreichen, wodurch selbstver-
ständlich die Recycelbarkeit des Kunststoffes noch wei-
ter verbessert wird.
[0055] Die aus Pappe oder Papier gebildete Banderole
weist typischerweise ein Flächengewicht zwischen 30
g/m2 (Gramm pro Quadratmeter) und 300 g/m2 auf.
[0056] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfah-
ren zur Bildung der zuvor beschriebenen Folienbeutela-
nordnung, wobei aus einer Beutelfolie ein Beutelkörper
mit zwei Frontwänden und zwei die Frontwände mitein-
ander verbindenden Längsnähten gebildet wird, vor oder
nach der Bildung des Beutelkörpers in einem mittleren
Bereich der Längsnähte ein äußerer Rand der Frontwän-
de entfernt wird, um bei dem gefertigten Beutelkörper an
den Längsrändern einen oberen Vorsatz und einen un-
teren Versatz zu bilden, der gefertigte Beutelkörper mit
einem insbesondere flüssigen oder pastösen Füllgut be-
füllt und verschlossen wird und eine umlaufend geschlos-
sene Banderole zwischen dem oberen Versatz und dem
unteren Versatz angeordnet wird.
[0057] Hinsichtlich des Verfahrens sind unterschiedli-
che Varianten möglich. So kann die Banderole bereits
vor dem Befüllen angeordnet werden. In einem üblichen
Verfahren zur Herstellung des Beutelkörpers werden die
Frontwände durch Falten oder das Zuführen von zwei
Folienbahnen flach aufeinanderliegend gebildet, wobei
dann auch die Längsnähte vorzugsweise durch Heißsie-
geln gebildet werden. Optional kann zur Ausbildung ei-
nes Standbodens auch ein separater Folienabschnitt zu-
geführt werden, der ebenfalls durch Nähte, insbesondere
Heißsiegelnähte mit den Frontwänden verbunden wird.
Der Folienabschnitt kann dabei aus dem gleichen Mate-
rial wie die Frontwände bestehen.
[0058] Der obere Versatz und der unter Versatz kön-
nen entweder bereits zuvor an den Frontwänden gebildet
sein oder vorzugsweise durch Schneiden oder Stanzen
bei dem Formungsprozess erzeugt werden. Die Ausbil-
dung der Längsnähte durch Heißsiegeln sowie ein Ent-
fernen von Teilbereichen der Frontwände zur Ausbildung
des oberen Versatzes und des unteren Versatzes kön-
nen nacheinander oder auch gleichzeitig mit kombinier-
ten Schneid- und Siegelbacken erzeugt werden.
[0059] Bereits im flachgelegten Zustand des Beutel-
körpers kann dann ein Streifen insbesondere aus Pappe
oder Papier im Bereich zwischen dem oberen Vorsatz
und dem unteren Versatz angeordnet, um den Beutel-
körper herumgefaltet und dann beispielweise durch
Klebstoff oder mechanisch mittels Schlitzen oder derglei-
chen geschlossen werden. Dabei kann sich auch im
flachgelegten Zustand ein gewisser Formschluss erge-
ben, selbst wenn die Frontwände aus Folie eine erheb-
liche Flexibilität aufweisen. Wie bereits zuvor beschrie-
ben, kann jedoch auch eine lösbare Befestigung, bei-
spielsweise mittels einzelner Punkte von Heißklebstoff
erfolgen.
[0060] Grundsätzlich ist es auch möglich, dass die

Banderole nicht direkt um den Beutelkörper gebildet wird,
sondern vorproduziert ist, wobei dann der Beutelkörper
in die bereits umfangseitig geschlossene Banderole ein-
gesetzt wird. Ein solches Einfädeln des Beutelkörpers in
die Banderole kann bereits unmittelbar nach der Herstel-
lung des Beutelkörpers oder auch erst kurz vor einem
Befüllen des Beutelkörpers erfolgen, wobei die Herstel-
lung des Beutelkörpers und das Befüllen häufig an un-
terschiedlichen Produktionsstätten und insbesondere
auch bei unterschiedlichen Unternehmen erfolgt.
[0061] Schließlich ist es auch möglich, den Beutelkör-
per erst zu befüllen und danach die Banderole zwischen
dem oberen Versatz und dem unteren Versatz anzuord-
nen und umfangseitig zu verschließen.
[0062] Falls die Banderole aus Kunststoff gebildet ist,
ist grundsätzlich auch ein Aufschrumpfen denkbar. Eine
solche Variante ist jedoch üblicherweise aufgrund der
Flexibilität des Beutelkörpers nachteilig.
[0063] Der Findung wird im Folgenden anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung erläutert. Es zeigen:

Fig.1 eine Folienbeutelanordnung mit ei-
nem Beutelkörper und einer separat
dargestellten Banderole,

Fig. 2 die Folienbeutelanordnung gemäß
der Fig. 1 mit der Banderole an dem
Beutelkörper,

Fig.3 die mit Flüssigkeit befüllte Folienbeu-
telanordnung gemäß der Fig. 2 in ei-
ner Perspektive,

Fig. 4A und 4B eine Detailansicht alternativer Ausge-
staltungen einer Folienbeutelanord-
nung gemäß der Fig.1,

Fig. 5A und 5B die alternative Schritte zur Bildung der
Folienbeutelanordnung gemäß der
Fig. 1.

[0064] Die Fig.1 zeigt eine Folienbeutelanordnung mit
einem zwei Frontwände 1 aus Kunststofffolie aufweisen-
den Beutelkörper 2 und mit einer Banderole 3, welche
zur besseren Erkennbarkeit separat dargestellt ist.
[0065] Die Folienbeutelanordnung mit der Banderole
3 an dem Beutelkörper 2 ist in den Fig. 2 und 3 dargestellt.
[0066] Aus den Figuren 1 bis 3 ergibt sich, dass die
Banderole 3 sich lediglich über einen Teil einer zwischen
einem unteren Rand und einem oberen Rand der Front-
wände 1 bestimmten Höhe hF erstreckt, wobei die Front-
wände 1 zwischen dem oberen Rand und dem unteren
Rand verlaufende, mit Längsnähten 4 versehene und
einander gegenüberliegende Seitenränder 5 aufweisen,
wobei der Beutelkörper 2 zwischen dem oberen Rand
und dem unteren Rand der Frontwände 1 eine Einschnü-
rung aufweist.
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[0067] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Ein-
schnürung durch einen oberen Versatz 6a und einen un-
teren Versatz 6b der Seitenränder 5 gebildet ist, wobei
der Abstand hZ zwischen dem oberen und unteren Ver-
satz 6a, 6b zumindest einer Höhe hB der Banderole 3
entspricht. Die Seitenränder 5 verlaufen jeweils zwi-
schen dem oberen Versatz 6a und dem unteren Versatz
6b gerade entlang einer Vertikalrichtung, entlang der
auch die zuvor bestimmten Höhen hF, hZ, hB bestimmt
sind. Oberhalb des oberen Versatzes 6a und unterhalb
des unteren Versatzes 6b ist jeweils ebenfalls zunächst
ein gerader Verlauf der Seitenränder 5 vorgesehen.
[0068] Die Banderole 3 ist so bemessen, dass diese
bei einem befüllten Beutelkörper 2 (s. Fig. 3) formschlüs-
sig zwischen dem oberen Versatz 6a und dem unteren
Versatz 6b gehalten ist, ohne dass eine zusätzliche Be-
festigung notwendig ist.
[0069] Bei einem zumindest teilweise entleerten Beu-
telkörper 2 kann dieser jedoch auf einfache Weise so
verformt werden, dass die Banderole 3 nach der Benut-
zung leicht abgenommen werden kann und/oder bei der
Herstellung aufzuschieben ist, sofern die Banderole 3
bei der Herstellung nicht direkt um den befüllten oder
zunächst noch unbefüllten Beutelkörper 2 herumgelegt
wird.
[0070] Die Banderole 3 kann somit für ein getrenntes
Recycling von einem Benutzer sehr leicht abgenommen
werden. Für ein getrenntes Recycling muss die Bande-
role 3 noch nicht einmal aufgerissen werden. Für einen
Benutzer ist sofort ersichtlich, dass bei einem entleerten
Beutelkörper 2 die Banderole ganz einfach abgenom-
men werden kann und soll.
[0071] Die Banderole 3 erstreckt sich typischerweise
über 10 % bis 90 %, vorzugsweise 20 % bis 70 % der
Höhe hF der Frontwände. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass in dem dargestellten bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ausschließlich die Banderole 3 bedruckt ist, wäh-
rend der Beutelkörper 2 vollständig unbedruckt und sor-
tenrein aus Polypropylen oder sortenrein aus Polyethy-
len gebildet ist.
[0072] Die Höhe hB der Banderole ist dabei so gewählt,
dass sich ein ansprechendes Erscheinungsbild ergibt
und ausreichend Platz für einen Aufdruck 7 vorhanden
ist, der neben einer grafischen Gestaltung auch Benut-
zerinformationen, Herstellerhinweise, Inhaltsstoffanga-
ben und dergleichen umfassen kann.
[0073] Zusätzlich kann die Banderole 3 auch eine ge-
wisse Stabilisierung bewirken.
[0074] Während der Beutelkörper 2 sortenrein aus
Kunststoff, insbesondere Polyethylen oder Polypropylen
als üblichem Polyolefin gebildet ist, kann die Banderole
3 auf einfache Weise aus Pappe oder Papier bestehen,
so dass für die Banderole 3 die entsprechenden etab-
lierten Recycling-Pfade genutzt werden können.
[0075] Gemäß der Detailansicht von der Fig. 4A ist er-
sichtlich, dass die üblicherweise durch Heißsiegeln ge-
bildeten Längsnähte 4 trotz des Versatzes 6a, 6b über
ihre Länge eine im Wesentlichen gleichbleibende Breite

bN aufweisen. Die Längsnähte 4 verlaufen also gemäß
der Fig. 4A auch an dem oberen Versatz 6a sowie dem
unteren Versatz 6b mit einer gleichbleibenden oder im
Wesentlichen gleichbleibenden Breite bN, so dass sich
auch entsprechend des oberen Versatzes 6a des unte-
ren Versatzes 6b der von den Beutelkörper 2 definierte
Füllraum geringfügig verkleinert. In der Praxis ist es leicht
möglich, Siegelbacken mit einer Kontur gemäß der Fig.
4A zu bilden.
[0076] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass die Breite bN der Längsnähte 4
zwischen dem oberen Versatz 6a und dem unteren Ver-
satz 6b gemäß dem oberen Versatz 6a und dem unteren
Versatz 6b reduziert wird, so dass sich für den Füllraum
des Beutelkörpers 2 seitlich ein gerader Abschluss er-
gibt. Auch wenn sich dadurch hinsichtlich einer gleich-
mäßigen Ausgestaltung des Füllraums Vorteile ergeben
und gerade, breite Siegelbacken eingesetzt werden kön-
nen, ist insgesamt eine größere Breite bN der Siegelnäh-
te 4 vorzusehen, um dann durch ein Ausstanzen oder
Abschneiden den oberen Versatz 6a sowie den unteren
Versatz 6b mit dem dazwischen eingeschnürten Bereich
bilden zu können. Des weiteren kann mit einer Ausge-
staltung gemäß der Fig. 4A ein noch zuverlässigerer
Formschluss erreicht werden.
[0077] Insbesondere im Hinblick auf die Figur für 4A
wird deutlich, dass abrupte insbesondere rechtwinklige
Übergänge an dem oberen Versatz 6a und dem unteren
Versatz 6b hinsichtlich der Nutzbarkeit sowie der Belast-
barkeit des Beutelkörpers 2 nachteilig sein können. Vor
diesem Hintergrund können die Längsnähte 4 an dem
Versatz beispielsweise schräg mit einem Winkel zwi-
schen 30° und 60° im Bezug auf die daran anschließen-
den geraden Bereiche verlaufen. Der obere 6a und der
untere Versatz 6b können sich für eine solche Gestaltung
beispielsweise über eine Versatzhöhe hv zwischen 2 mm
und 20 mm erstrecken. Die entlang einer Querrichtung
bestimmte Versatzbreite bv beträgt beispielsweise zwi-
schen 2 mm und 20 mm.
[0078] Der Beutelkörper 1 kann zusätzlich zu den
Frontwänden 1 weitere Komponenten aufweisen. In dem
Ausführungsbeispiel ist beispielsweise ein separater Fo-
lienabschnitt als Bodenfalte 8 vorgesehen. Dieser Folie-
nabschnitt kann aus der gleichen Kunststofffolie wie die
Frontwände 1 bestehen.
[0079] Darüber hinaus ist im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel an dem oberen Rand der Frontwände 1
ein Ausgießer 9 eingesiegelt. Dabei ist zweckmäßiger-
weise darauf zu achten, dass zweckmäßigerweise der
gesamte Beutelkörper 2 mit den Frontwänden 1, der Bo-
denfalte 8 und dem Ausgießer 9 sortenrein ist.
[0080] Die Banderole 3 kann auf unterschiedliche Wei-
se an dem Beutelkörper 1 angeordnet werden. Beispiels-
weise kann direkt bei dem Herstellungsprozess bei dem
noch flachgelegten Beutelkörper 2 ein Streifen zur Bil-
dung der Banderole zugeführt werden und dann zwi-
schen dem oberen Versatz 6a und dem unteren Versatz
6b um den Beutelkörper 2 herumgelegt werden, wobei
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dann ein umfangseitiger Verschluss beispielsweise
durch Klebstoff erfolgt.
[0081] Alternativ ist gemäß der Fig. 5A vorgesehen,
dass der Beutelkörper 2 und ein umfangseitig bereits ge-
schlossene Banderole 3 zunächst separat gefertigt wer-
den, wobei dann der Beutelkörper 2 in die Banderole 3
eingefädelt wird. Ein solches Zusammenführen kann be-
reits unmittelbar nach der Herstellung des Beutelkörpers
2 oder erst kurz vor einem Befüllen des Beutelkörpers 2
mit einer Flüssigkeit, einem pastösen Material oder auch
einem pulverförmigen, schüttfähigen Material erfolgen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Fertigung des Beu-
telkörpers 2 sowie das Befüllen häufig in verschiedenen,
räumlich getrennten Betriebsstätten erfolgt.
[0082] Schließlich ist es gemäß der Fig. 5B auch mög-
lich, zunächst den Beutelkörper 2 zu Befüllen und dann
einen Streifen zur Bildung der Banderole 3 zuzuführen
und um den befüllten Beutelkörper 2 zu legen, bevor der
Streifen umfangseitig durch Klebstoff oder eine mecha-
nische Verrastung geschlossen wird.

Patentansprüche

1. Folienbeutelanordnung mit einem zumindest zwei
Frontwände (1) aus Folie aufweisenden Beutelkör-
per (2) und mit einer an dem Beutelkörper (2) ange-
ordneten Banderole (3), die sich lediglich über einen
Teil einer zwischen einem unteren Rand und einem
oberen Rand der Frontwände (1) bestimmten Höhe
(hF) der Frontwände (1) erstreckt, wobei die Front-
wände (1) zwischen dem oberen Rand und dem un-
teren Rand verlaufende, mit Längsnähten (4) verse-
hene und einander gegenüberliegende Seitenrän-
der (5) aufweisen und wobei der Beutelkörper (2)
zwischen dem oberen Rand und dem unteren Rand
der Frontwände (1) eine Einschnürung aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einschnürung
durch einen oberen und einen unteren Versatz (6a,
6b) der Seitenränder (5) gebildet ist, wobei der Ab-
stand (hZ) zwischen dem oberen und dem unteren
Versatz (6a, 6b) zumindest einer Höhe (hB) der Ban-
derole (3) entspricht.

2. Folienbeutelanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Seitenränder (5) zwi-
schen dem oberen Versatz (6a) und dem unteren
Versatz (6b) sowie oberhalb des oberen Versatzes
(6a) und unterhalb der unteren Versatzes (6b) gera-
de verlaufen.

3. Folienbeutelanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der obere Versatz
(6a) und der untere Versatz (6b) sich jeweils über
eine Versatzhöhe (hV) zwischen 2 mm und 20 mm
erstrecken.

4. Folienbeutelanordnung nach einem der Ansprüche

1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der obere
Versatz (6a) und der untere Versatz (6b) entlang ei-
ne Querrichtung sich jeweils über eine Versatzbreite
(bv) zwischen 2 mm und 20 mm erstrecken.

5. Folienbeutelanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe
der Banderole (3) zwischen 40 mm und 300 mm be-
trägt.

6. Folienbeutelanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Beu-
telkörper (2) unbedruckt ist.

7. Folienbeutelanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Beu-
telkörper (2) sortenrein aus einem Kunststoff, insbe-
sondere aus Polypropylen oder Polyethylen gebildet
ist.

8. Folienbeutelanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ban-
derole (3) bei einem befüllten Beutelkörper (2) zwi-
schen dem oberen Versatz (6a) und dem unteren
Versatz (6b) formschlüssig gehalten ist.

9. Folienbeutelanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ban-
derole (3) bedruckt und aus Pappe oder Papier ge-
bildet ist.

10. Verfahren zur Bildung einer Folienbeutelanordnung
nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei

a. aus einer Beutelfolie ein Beutelkörper (2) mit
zwei Frontwänden (1) und zwei die Frontwände
(1) miteinander verbindenden Längsnähten (4)
gebildet wird
b. vor oder nach der Bildung des Beutelkörpers
(2) in einem mittleren Bereich der Längsnähte
(4) ein äußerer Rand der Frontwände (1) ent-
fernt wird, um bei dem gefertigten Beutelkörper
(2) an den Längsrändern (5) einen oberen Ver-
satz (6a) und einen unteren Versatz (6b) zu bil-
den
c. der gefertigte Beutelkörper (2) Füllgut befüllt
und verschlossen wird und
d. eine umlaufend geschlossene Banderole (3)
zwischen dem oberen Versatz (6a) und dem un-
teren Versatz (6b) angeordnet wird.

Claims

1. Film bag assembly with a bag body (2) having at
least two front walls (1) made of film and with a sleeve
(3) arranged on the bag body (2), which extends only
over a part of height (hF) of the front walls (1) deter-
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mined between a lower edge and an upper edge of
the front walls (1), wherein the front walls (1) have
mutually opposite side edges (5) which run between
the upper edge and the lower edge and are provided
with longitudinal seams (4) and wherein the bag body
(2) has a constriction between the upper edge and
the lower edge of the front walls (1), characterized
in that the constriction is formed by an upper and a
lower offset (6a, 6b) of the side edges (5), wherein
the distance (hZ) between the upper and lower off-
sets (6a, 6b) corresponds to at least one height (hB)
of the sleeve (3).

2. Film bag assembly according to Claim 1, character-
ized in that the side edges (5) run straight between
the upper offset (6a) and the lower offset (6b) as well
as above the upper offset (6a) and below the lower
offset (6b) .

3. Film bag assembly according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the upper offset (6a) and the lower
offset (6b) each extend over an offset height (hV)
between 2 mm and 20 mm.

4. Film bag assembly according to one of Claims 1 to
3, characterized in that the upper offset (6a) and
the lower offset (6b) each extend along a transverse
direction over an offset width (bv) between 2 mm and
20 mm.

5. Film bag assembly according to one of Claims 1 to
4, characterized in that the height of the sleeve (3)
is between 40 mm and 300 mm.

6. Film bag assembly according to one of Claims 1 to
5, characterized in that the bag body (2) is unprint-
ed.

7. Film bag assembly according to one of Claims 1 to
6, characterized in that the bag body (2) is made
of one type of plastic, in particular of polypropylene
or polyethylene.

8. Film bag assembly according to one of Claims 1 to
7, characterized in that the sleeve (3) is held pos-
itively between the upper offset (6a) and the lower
offset (6b) when a bag body (2) is filled.

9. Film bag assembly according to one of Claims 1 to
8, characterized in that the sleeve (3) is printed and
made of cardboard or paper.

10. A method of forming a film bag assembly according
to one of Claims 1 to 9, wherein

a. a bag body (2) with two front walls (1) and two
longitudinal seams (4) connecting the front walls
(1) is formed from a bag film

b. before or after the formation of the bag body
(2), an outer edge of the front walls (1) is re-
moved in a central region of the longitudinal
seams (4) in order to form an upper offset (6a)
and a lower offset (6b) on the longitudinal edges
(5) of the finished bag body (2)
c. the finished bag body (2) is filled with filling
material and closed and
d. a circumferentially closed sleeve (3) is ar-
ranged between the upper offset (6a) and the
lower offset (6b).

Revendications

1. Agencement de sachet en film comprenant un corps
de sachet (2) présentant au moins deux parois avant
(1) en film et une bande (3) disposée sur le corps de
sachet (2) qui s’étend uniquement sur une partie
d’une hauteur (hF) des parois avant (1) définie entre
un bord inférieur et un bord supérieur des parois
avant (1), dans lequel les parois avant (1) présentent
des bords latéraux (5) opposés entre eux et dotés
de soudures longitudinales (4), passant entre le bord
supérieur et le bord inférieur, et dans lequel le corps
de sachet (2) présente un étranglement entre le bord
supérieur et le bord inférieur des parois avant (1),
caractérisé en ce que l’étranglement est formé par
un décalage supérieur et inférieur (6a, 6b) des bords
latéraux (5), dans lequel l’écart (hZ) entre le décalage
supérieur et inférieur (6a, 6b) correspond au moins
à une hauteur (hB) de la bande (3) .

2. Agencement de sachet en film selon la revendication
1, caractérisé en ce que les bords latéraux (5) entre
le décalage supérieur (6a) et le décalage inférieur
(6b) ainsi qu’au-dessus du décalage supérieur (6a)
et au-dessous du décalage inférieur (6b) sont droits.

3. Agencement de sachet en film selon la revendication
1 ou 2, caractérisé en ce que le décalage supérieur
(6a) et le décalage inférieur (6b) s’étendent respec-
tivement sur une hauteur de décalage (hV) entre 2
mm et 20 mm.

4. Agencement de sachet en film selon l’une des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que le déca-
lage supérieur (6a) et le décalage inférieur (6b) le
long d’un sens transversal s’étendent entre 2 mm et
20 mm respectivement sur une largeur de décalage
(bv).

5. Agencement de sachet en film selon l’une des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que la hauteur
de la bande (3) fait entre 40 mm et 300 mm.

6. Agencement de sachet en film selon l’une des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que le corps
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de sachet (2) n’est pas imprimé.

7. Agencement de sachet en film selon l’une des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que le corps
de sachet (2) est formé pur en un plastique, en par-
ticulier en polypropylène ou en polyéthylène.

8. Agencement de sachet en film selon l’une des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que la bande
(3), lorsque le corps de sachet (2) est rempli, est
maintenue par complémentarité de forme entre le
décalage supérieur (6a) et le décalage inférieur (6b).

9. Agencement de sachet en film selon l’une des re-
vendications 1 à 8, caractérisé en ce que la bande
(3) est imprimée et est formée en carton ou en papier.

10. Procédé de formation d’un agencement de sachet
en film selon l’une des revendications 1 à 9, dans
lequel

a. un corps de sachet (2) avec deux parois avant
(1) et deux soudures longitudinales (4) reliant
les parois avant (1) entre elles est formé à partir
d’un film à sachet,
b. un bord extérieur des parois avant (1) est en-
levé avant ou après la formation du corps de
sachet (2), dans une partie centrale des soudu-
res longitudinales (4), afin de former un décala-
ge supérieur (6a) et un décalage inférieur (6b)
sur les bords latéraux (5) sur le corps de sachet
(2) fini,
c. le corps de sachet (2) fini est rempli de produit
de remplissage et fermé puis
d. une bande (3) fermée sur tout le pourtour est
disposée entre le décalage supérieur (6a) et le
décalage inférieur (6b).
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